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Amtliches.

Neuenbürg.

geht mit der heutigen Post je ein ge¬
bundenes Exemplar der Nummer 23 des
Amtsblatts des Kgl . Ministeriums des
Innern von 1890 , welche neben einem
Erlaß des Kgl . Ministeriums des Innern
betr . die Vollziehung des Gesetzes vom
23 . Mai 1890 über die Kommunalbesteuer¬
ung des Haufiergewerbebetriebs (Reg .-Bl.
S . 100 ) einen Abdruck des ebengenannten
Gesetzes und der Vollziehungsverfügung
vom 28 . Oktober 1890 enthält , mit der
Weisung zu , dasselbe den Gemeindepflegern
zum amtlichen Gebrauch zuzustellen . Gleich¬
zeitig folgt für die Gemeindepfleger der
erforderliche Bedarf von Formularien für
die nach § 14 der Vollziehungsverfügung
auszustellenden Bescheinigungen.

Empfangsbescheinigungen sind vorzu-
legen.

Den 24 . Dezember 1890.
K . Oberamt.
Hofmann.

Neuenbürg.

Die Grtsmßkhtt
werden zum Bericht bis 15 . Januar 1891
darüber aufgefordert , welche bedeutenderen
landwirtschaftlichen Verbesserungen , wie
Ent - und Bewässerungen , Flußkorrektionen,
größere Obstpflanzungen , Kultivierung
oder Regulierung von Allmanden , oder
sonstigen bisher ertrogslosen Flächen,
Bepflanzung größerer öder Flächen mit
Holzbäumen , Anlage von Sammelgruben
für Fäkaldüngcr u . s. w . , auf ihren Ge¬
meindemarkungen in den Jahren 1889 und
1890 zu Stande gekommen sind , oder in
Vorbereitung , beziehungsweise in Angriff
genommen wurden . Eventuell wäre Fehl¬
anzeige zu erstatten.

Den 23 . Dezember 1890.
K. Oberamt.
Hofmann.

Neuenbürg.

In dem Rindviehstalle des Ghpsers
Christian Dittus  in Grunbach ist die
Maul - und Klauenseuche ausgebrochcn,
dagegen ist die Seuche in den Gemeinden
Bieselsberg , Kapfenhardt und Schömberg
erloschen.

Den 22 . Dezember 1890.
K. Oberamt.

H o f m a n n.

Neuenbürg.

Bekanntmachung
öelr . die Kommunalöesteuerung des Kaustergeweröeöetrieös.

Unter Bezugnahme auf den oberamtlichen Erlaß vom 5. d. Mts . betr . die
Ausstellung von Wandergewerbescheinen für das Jahr 1891 , Enzth . Nr . 194 , werden
in Gemäßheit des Erlasses des K. Ministeriums des Innern vom 29 . v. Mts.
(Minist .-Amtsbl . S . 401 ) die wichtigsten Bestimmungen aus dem Gesetze betr . die
Komunalbesteuerung des Hausiergcwerbebetrieds vom 23 . Mai 1890 (Reg .-Bl . S.
100 ) und der Minist .-Verfügung betr . die Vollziehung des genannten Gesetzes vom
28 . Oktober 1890 (Reg .-Bl . S . 280 ) zur allgemeinen Kenntnis gebracht:

1) Gesetz.-Art . 2. Diejenigen Personen , welche ein nach Art . 99 Ziff . 4
bis 7 des Gesetzes vom 28 . April 1873 der Wandergewerbesteuer unterliegendes
Gewerbe (Hausiergewerbe ) betreiben und hiesür zur Staatssteuer mit einem Steuer¬
kapital von 100 Mark und mehr eingcschätzt sind, haben außer denjenigen Steuern,
welche sie innerhalb Württembergs an ihrem Wohnsitz beziehungsweise an dem Ort
des Beginns des Gewerbebetriebs entrichten , in jedem Oberamtsbezirk , auf welchen sie
ihren Gewerbebetrieb ausdehnen , vor Beginn des Gewerbebetriebs in diesen Bezirken
eine Abgabe an die Amtskörperschaft (Ausdehnungsabgabe ) zu entrichten , welche den
fünften Teil der ihnen angesetzten Staatssteuer , wenigstens aber 40 Pfennig beträgt.
Bruchteile von Pfennigen bleiben außer Ansatz.

Die Bescheinigung über die Entrichtung der Abgabe hat der Gewerbetreibende
während der Ausübung seines Gewerbebetriebs stets bei sich zu führen , auf Erfordern
der zuständigen Behörden oder Beamten vorzuzeigen und , sofern er hiezu nicht im
Stande ist . auf deren Geheiß den Betrieb bis zur Herbeischaffung der Bescheinigung
cinzustellen.

Art . 4 . Wer der Vorschrift des Art . 2 Abs . 1 zuwider das Hausiergewerbe
in einem Bezirk ausübt , ohne zuvor die Ausdehnungs -Abgabe entrichtet zu haben,
wird wegen Gefährdung der Abgabe für jeden Oberamtsbezirk , in welchem der vor¬
schriftswidrige Gewerbebetrieb stattgefunden hat,  neben Nachholung dieser Abgabe
mit Geldstrafe bis zu 75 ^ bestraft.

Wer der Vorschrift des Art . 2 Abs. 2 oder den zum Vollzug dieses Gesetzes
erlassenen , öffentlich bekannt gemachten Kontrolevorschriften zuwiderhandelt , wird für
jeden Oberamtsbezirk , in welchem die Zuwiderhandlung stattgefunden hat , mit einer
Ordnungsstrafe bis zu 10 bestraft.

2) Vollzugsverfügung . Z 8 . Die Ausdehnungsabgabc ist auf Grund eines
urkundlichen Nachweises über die von dem Abgabepflichtigen entrichtete Staatsge¬
werbesteuer anzusetzen.

Zur Sicherstellung dieses Nachweises , welcher durch den Wandergewerbeschein,
oder einen Gewerbesteuerschein , oder ein Steuerzeugnis der Ortsbehörde zu führen
ist, werden folgende Bestimmungen getroffen:

1) Vom 1. Januar 1891 an ist in die Wandergewerbescheine das für den
Inhaber festgesetzte Steuerkapital und der Betrag der Staatsgewerbesteuer einzutragen.

Zu diesem Zweck ist künftig in den für die Erlangung eines Wandergewerbe¬
scheins — nach Z 67 Abs. 1 und 3 der zur Reichsgewerbeordnung ergangenen Voll¬
ziehungsverfügung vom 9. November 1883 (Reg .-Bl . S . 262 ) — erforderlichen
Ausweisen der Betrag des Steuerkapitals und der Staatsgewerbesteuer anzugeben.

2) In den Gewerbesteuerscheinen , welche für die durch das Bezirks - oder
Ortssteueramt einzuschätzenden Hausiergewerbetreibcnden ausgestellt werden , ist
fortan auch der Betrag des Steuerkapitals aufzuführen.

Der Einschätzung durch das Bezirks - oder Ortssteueramt haben sich insbe¬
sondere auch diejenigen inländischen Hausiergewerbetreibenden zu unterwerfen , welche
zu Anfang oder im Laufe des Steuerjahrs mit ihrem Gewerbebetrieb beginnen wollen,
bevor für denselben die Festsetzung des Steuerkapitals durch die Bezirksschätzungs¬
kommission erfolgt ist (vergl . § 5 der Verfügung der Kgl . Katasterkommission vom
30 . Juni 1877 .)

3) Das Steuerkapital , sowie die Staatsgewerbesteuer , welche für die in
Württemberg wohnenden und gemäß Z 7 der vorerwähnten Verfügung mit dem Be¬
ginn des Steucrjahres in das Gewerbeverzeichnis u . Ortsgewerbekataster aufgenommenen
Hausiergewerbetreibenden von der Bezirksschätzungskommission festgesetzt werden , sind
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von dem Vorstand der letzteren (Kameralverwalter , Steuerkommissär ) künftig dem
Oberamt zur Vormerkung in den zur Ausstellung kommenden Wandergewerbescheinen
mitzuteilen.

4) Vom 1. Januar 1891 an haben die steuerpflichtigen , in das Ortsgewerbe¬
kataster aufgenommenen inländischen Hausiergewerbetreibenden , welche eines Wander¬
gewerbescheins nicht bedürfen , während der Ausübung des Gewerbebetriebes ein von
dem Ortsvorsteher auszustellendes Zeugnis mit sich zu führen , in welchem ihre Ver¬
anlagung zur Staats - , Amtskörperschafts - u. Gemeindesteuer unter Angabe des Steuer-
kapitals und der auf dasselbe entfallenden Slaatsgewerbestcuer beurkundet ist
(Steuerzeugnis ) .

5) In den Fällen , in welchen im Laufe des Steuerjahres die Staatssteuer
wegen Vermehrung der Zahl der Hilfspersonen erhöht wird , ist von dem Bezirks¬
oder Ortssteuerbeamten in dem Wandergewerbeschein , oder Gewerbesteuerschein , oder
Steuerzeugnis (Ziffer 4) das neue Steuerkapital und die neue Staatssteuer in nach¬
stehender Form zu beurkunden:

„Wegen Vermehrung der Zahl der Hilfspersonen ist mit Wirkung vom
.an das Steuerkapital auf . . .

und die Staatsgewerbesteuer auf . . . ükL . .
festgestellt worden.

(Ort ) den . Bezirksstcueramt

(Ortssteueramt)

6) Bei der wiederholten Einschätzung solcher nicht in Württemberg wohnen¬
den Hausiergewerbetreibenden , welche ihren Gewerbebetrieb über die Zeit der vorher¬
gegangenen Einschätzung ausdehnen , sind von dem Bezirks - oder Ortssteueramt die
abgelaufenen Gewerbesteuerscheine vor Aushändigung der neuen den Inhabern abzu¬
nehmen und zurückzubehalten.

§ 9 . Die mit einem Steuerkapital von einhundert und mehr Mark in einem
Oberamtsbezirk eingeschätzten Hausiergewerbetreibenden sind verpflichtet , in jedem
anderen Oberamtsbezirk , auf welchen sie ihren Gewerbebetrieb auszudehnen beabsicht¬
igen , vor dem Beginn des Betriebes von diesem Vorhaben und zwar wenn der Be¬
trieb in der Oberamtsstadt fortgesetzt werden soll , bei der Amtspflege , andernfalls
bei der Gemeindepflege derjenigen Gemeinde , in welcher der Betrieb in dem Aus¬
dehnungsbezirke beginnen soll , mündlich oder schriftlich Anzeige zu erstatten und sich
hiebei über die Berechtigung zur Ausübung ihres Betriebes und über die erfolgte
Beiziehung zur Staatsgewerbesteuer durch den Wandergewerbeschein , Gewerbesteuer¬
schein oder das Steuerzeugnis der Ortsbehörde (8 8 Ziff 4) auszuweisen.

Von dem Amtspfleger oder Gemeindepfleger (im Stadtdirektionsbezirk Stutt¬
gart von dem städtischen Steuereinnehmer ) ist die Prüfung dieser Urkunden vorzu¬
nehmen und — falls sich hiebei kein Anstand ergiebt — für die Amtskörperschaft die
unter Beachtung der nachfolgenden Vorschriften anzusetzende Ausdehnungsabgabe
zu erheben:

a . Die Ausdehnungsabgabe ist auf den fünften Teil des in den Urkunden über
die Beiziehung zur Staatsgewerbesteuer eingetragenen Staatssteuerbetrags —
wobei Bruchteile von Pfennigen außer Ansatz bleiben — mindestens aber auf
40 ^ festzusetzen.

b . Bei denjenigen Hausiergewerbetreibenden , welche beim Beginn des Steuerjahrs
von der Bezirksschätzungskommission zur Staatssteuer einzuschätzen sind , ist inso-
lange , als diese Einschätzung noch nicht vollzogen ist , für die Ansetzung der
Ausdehnungsabgabe der Jahresbetrag der Staatsgewerbesteuer aus dem zuletzt
festgestellten Steuerkapital , oder , wenn der Betrieb auf einen Zeitraum von
nicht mehr als 14 oder 30 Tagen erstreckt werden will , gemäß Art . 99 Ziff . 5
Abs. 3 des Steuergesetzes vom 28 . April 1873 der vierte Teil oder die Hälfte
dieses Jahresbetrags zu Grunde zu legen.

Werden die bisherigen Steuerkapitale von der Bezirksschätzungskommission
abgeändert , so hat in den Fällen , in welchen sie erhöht worden sind , die nach¬
trägliche Ansetzung des entsprechenden Zuschlags zu der Ausdehnungsabgabe
gleichwohl zu unterbleiben.

6. Wird nach Ablauf des Zeitraums , für welchen die Staatssteuer angesetzt worden
ist , der Betrieb fortgesetzt oder wieder begonnen , so ist auch aus der weiter
hiefür entrichteten Staalssteuer die Ausdehnungsabgabe anzusetzen.

In Anstandsfällen ist die Ansetzung der Ausdchnungsabgabe vorläufig zu
unterlassen und der Hausiergewerbetreibende an die zuständige Polizeibehörde
(Oberamt ) oder Steuerbehörde (Kameralamt ) zu verweisen.

8 10 . Von den Hausiergewerbetreibenden kann die Ausdehnungsabgabe gleich¬
zeitig für mehrere Oberamtsbezirke , jedoch nur bei der Amtspflege seines Wohnsitz¬
bezirks oder desjenigen Bezirkes , in welchem er den Betrieb beginnt , oder auf welchen
er ihn ausdehnen will , voraus entrichtet werden.

Hiebei ist die Ausdehnungsabgabe für jeden Oberamtsbezirk besonders zu be¬
rechnen und zu beachten , daß der Mindestbetrag für jeden Bezirk 40 --s betragen muß.

8 11 - In den im 8 8 unter Ziffer 5 angeführten Fällen der Erhöhung des
Steuerkapitals liegt dem Hausiergewerbetreibenden — sofern er nach Art . 2 des Ge¬
setzes ausdehnungsabgabepflichtig ist , oder zufolge der Erhöhung des Steucrkapitals
erstmals ausdehnungsabgabepflichtig wird — ob die über die neue Staatssteuer in dem
Wandergewerbeschein , Gewerbesteuerschein oder Steuerzeugnis der Ortsbehörde (8 8

(Fortsetzung auf Seite 899 .)

Neuenbürg.

Dü GrtsimAehcr
werden unter Bezugnahme auf Ziffer 2
und 3 des Ministerialerlasses vom 29.
Dezember 1886 betr . die Führung von
Fieischschauregistern (Minist . - Amtsbl . S.
45 ) daran erinnert , daß auf den 31 De¬
zember jeden Jahres die Fleischschauregister
den Schultheißenämtern zur Prüfung und
von diesen dem Oberamt spätestens bis
zum 20 . Januar vorzulegen sind.

Den 22 . Dezember 1890.
K. Oberamt.
H o f m a n n.

Neuenbürg.

Dir Ortsisrstkhkr
werden beauftragt , die bis zum 31 . Dez.
d. I . verfallenen Beiträge zur Bezirks-
krankenpflegeverficherung noch im Laufe
dieses Monats einzuziehen und unter An¬
schluß der Einzugsregister bis zum 5.
Januar 1891 an die Oberamtspflege ein¬
zusenden.

Die Mitgliederverzeichnisse und Ein¬
zugsregister für das Jahr 1891 sind als¬
bald anzulegen . Die erforderlichen For¬
mulare werden den Ortsbehörden mit
nächster Post zugehen.

Den 23 . Dezbr . 1890.
K. Oberamt.
Hofmann.

des Vorstands der Württ . Jnvaliditäts-
und Alters -Verstchernngsanstalt , betreffend
die Entrichtung der Versicherungsbeiträge

von unständigen Arbeitern.
Durch das Statut der Württemberg-

ischen Versicherungs -Anstalt vom 23 . Okt.
1890 ist auf Grund des 8- Hl des Reichs¬
gesetzes vom 22 . Juni 1889 , betreffend
die Jnvaliditäts - und Altersversicherung
bezüglich der Entrichtung der Versicher¬
ungsbeiträge von unständigen Arbeitern
Folgendes bestimmt worden:

Solche Versicherte , welche nicht in
einem regelmäßigen Arbeitsverhältnisse zu
einem bestimmten Arbeitgeber stehen , sind,
soferne für sie die Beiträge nicht fortlaufend
gemäß 8- H2 ff. des Reichsgesetzes ein¬
gezogen werden , berechtigt , durch Einkleben
eines entsprechenden Betrages von Marken
in die Quittungskarte in Gemäßheit des
8 . 109 Absatz 1 des Reichsgesetzes die Ver¬
sicherungsbeiträge stakt der Arbeitgeber im
Voraus zu entrichten . Denjenigen Ver¬
sicherten . welche auf Grund dieser Er¬
mächtigung den vollen Wochenbeitrag selbst
entrichtet haben , steht gegen die nach 8-
100 des Neichsgesetzes zur Entrichtung
der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber der
Anspruch auf Erstattung der Hälfte des
entrichteten Beitrags zu.

Stuttgart , den 16 . Dez . 1890.
Bockshammer.

Revier Simmersfeld.

Ho1j-VrrKi «s.
Am Dienstag den 30 . Dezember

vormittags 11 Uhr
im Hirsch in Simmersfeld aus dem Staats¬
wald I . 23 Hummelberg:

5970 St . tann . Hopfenstangen II . bis
V. Kl . , 39205 St . Floßwieden und
32 Rm . Nadelholzprügel und Anbruch.



899

Ziff. 4) eingetragene Beurkundung vor der Fortsetzung seines Betriebes bei der Amts¬
pflege oder einer Gemeindepflegevorzuzeigen und die aus der neuen Staatssteuer
anzusetzende Ausdehnungsabgabe bei derselben, sowie fernerhin in jedem Oberamts¬
bezirk, auf welchen er seinen Betrieb ausdehnt, zu entrichten, (vergl. übrigensZ 12).

Hat er in dem Oberamtsbezirke, in welchem er nach der eingetretenenEr¬
höhung des Steuerkapitals den Gewerbebetrieb weiter fortsetzt, die Ausdehnungsab¬
gabe aus der alten Staatsgewerbesteuer schon bezahlt, so ist für diesen Oberamtsbezirk
die Ausdehnungsabgabe aus den dem fünften Teil der neuen Staatsgewerbesteuer
entsprechenden Betrag zu erhöhen und der sich ergebende Mehrbetrag zu erheben.

Z 12. Der Hausiergewerbetreibende, dessen Steuerkapital erhöht wird, nach¬
dem zuvor von ihm die Ausdehnungsabgabe aus dem alten Staatssteucrbetrag für
mehrere Oberamtsbezirke vorausbezahlt worden ist, hat bei der Amtspflege in einem
der Bezirke, in welchem er sein Gewerbe noch betreiben will, die Beurkundung über
die neue Staatssteuer(K 8 Ziff. 5) vor der Fortsetzung seines Betriebes vorzuzeigen.

Von der Amtspflege sind sodann die Ausdchnungsabgaben für diejenigen
Oberamtsbezirke, für welche sie voraus entrichtet worden sind, und in welchen der
Betrieb noch fortgesetzt werden will, je auf den fünften Teil der neuen Staatssteuer
zu erhöhen und die Mehrbeträge zu erheben.

Zugleich werden die Ortsvorsteher angewiesen:
u) Die ortsanwesenden Hausiergewerbetreibcnden auf die von ihnen bezüglich der

Ausdehnungsabgabezu befolgenden Vorschriften besonders aufmerksam zu machen,
b) den der Bestimmung des § 8 Ziff. 4 der Bollziehungsverfügung unterliegenden

Personen jeweils für das laufende Steuerjahr das daselbst vorgeschriebene
Steuerzeugnis auszustellen,

e) daraus zu achten, daß die für Erlangung von Wandcrgewerbescheinen auszu¬
fertigenden Zeugnisse stets das Steuerkapital und den Betrag der Staatsge¬
werbesteuer enthalten.

Den 19. Dezember 1890. K. Oberamt.
Hofmann.

Revier  Wildbad.

Stammholz-Derkanf.
Am Montag den 5. Januar

vormittags 11 ' /,  Uhr
werden aus dem Staatswald II. Eiberg
Abt. 54 Hausacker, Abt. 106 Ob. Bauren-
berg und Scheidholz aus Günthers Hut:

1328 St . Nadelholz-Lang- und Säg¬
holz I.—IV. Kl. mit 1269 Fm.,

26 St . Eichen III. u. IV. Kl. mit
9,60 Fm.

verkauft.
Zusammenkunft auf dem Rathaus in

Wildbad.

Pniilttimchrichteil.

Kaiser's
Brust-Carmellen

Zieste Arust-WonS-ms der ISektl
bei Husten , Heiserkeit , Atemnot,?
Brust - und Lungen - Katarrh I
Allein ächt zu haben per Pak. 25
bei WikH. Iiess.

Revier Enzk löste rle.

Holz-Derkans.
Am Samstag den 3. Januar

vormittags 10 Uhr
im Hirsch in Euzthal aus II. Schöngarn,
Abt. II:

145 HopfenstangenI. Kl. , 130 dto
II.. Kl.. 35 dto. III. Kl. , 265 Reis¬
stangenI. Kl.; ferner aus II. Schön¬
garn Abt. 8 , 10 und 11, aus III
Dietersberg Abt. 3 , 4 und 5 , aus
VII. Kälberwald Abt. 6 u. 15: 23 Rm
Eichen-Anbruch, 8 Rm. buch. Prügel,
86 Rm. buch, und birk. Anbruch, 4
Rm. birkene Scheiter, 4 Rm. birkene
Prügel, 4 Rm. Nadelholz-Scheiter.
53 Rm. Nadelholz-Prügel und 257
Rm. dto. Anbruch, sodann 31 Rm
buchene und 19 Rm. Nadelholz-Reis-
prügel.

Neuenbürg.

des Ergebnisses der Bürgeraus¬
schutzwahl.

Bei der am 22. Dezember 1890 vor¬
genommenen Wahl haben 150 wahlbe¬
rechtigte Einwohner abgestimmt. Nach dem
Ergebnis der Stimmenzählungsind zu
Mitgliedern des Bürgerausschusses gewählt

auf zwei Jahre
die Herren^

Essig, Wilhelm, Schreiner mit 79 St .,
Gaiser. Wilhelm, Tuchmacher mit 79

Stimmen,
Wagner, Karl, Schuhmacher mit 78 St .,
Bauer, Wilh., Schreiner mit 76 St ..
Dietrich, Christian. Platzmeister mit 76

Stimmen,
Gottschalk, Gottlob, Sensenschmied mit

75 Stimmen.
Beschwerden gegen die Giltigkeit dieser

Wahl sind binnen8 Tagen anzubringen.
Den 23. Dezember 1890.

Stadtschultheiß
Stirn.

Neuenbürg , 23. Dez. 1890.

Teilnehmenden Verwandten und Bekannten geben wir
die schmerzliche Nachricht,  daß unser lieber Gatte, Vater
und Großvater

PkliHlllsBger Mingcr
heute nachmittag4 Uhr im Alter von 71 Jahren sanft in
dem Herrn entschlafen ist.

Im Namen der Hinterbliebenen:
die tieftrauernde Gattin

Johanna Wetzinger.
Leichenbestattung am Stephansfciertag den 26. d. M., nachmittags2 Uhr.

Für Condolenzbesuche wird krankheitshalber freundlich gedankt.

Neuenbürg

AusrerkNuf.
Wegen vorgerückter Saison werden sämtliche Wollwaren bestehend in

Cacheuez, baumwollene, wolleneu. seidene, Handschuhe siie Kinder,
Kamen«nd Herren, Staucher, Kinder-und Damcnhanbe«, Schnce-
hiillen, Unterräche für Kinder, Mädchen«nd Damen, LHSwlchc«,
Unterhose»«nd Jacke» in allen Gnaiitäte« snr Kinder»Mädchen,
Damenn.Herren, Kinderanzügchen non dran»Trikot inKGrößen,
Weste«in allen Preislagen snr Knabe«, Herrenn.Dame«, Schulter-
Kragen in großartiger Auswahl snr Mädchen«.Dame«, Strümpfe
und Socken; Normalhemde« snr Kinder, Damen«. Herren in5

Äaalitäten; Umschlagtücher schwarz und fardig rc. rc.
einem Ausverkauf zu herabgesetzten Preisen unterstellt.

AchtungsvollHw.112/Cslssl.



Singer 's Griginat '-Aäymafchinen
sind die besten und vollkommensten Maschinen für Näharbeiten jeder Art , sie sind
allgemein als mustergiltig in der Konstruktion, unübertrefflich in der Leistungsfähig¬
keit und Dauer anerkannt und deshalb am meisten bevorzugt und verbreitet. Mehr
als 9 Millionen befinden sich im Gebrauch; durch mehr als 300 erste Preise sind

dieselben ausgezeichnet, neuerdings wieder in
Cöln , Ehrendiplom «. Ehrenpreis der Stadt Cöln.

Die neueste Erfindung der Singer Co , die hocharmige VibratinZ Lduttlo
Maschine, hat sich wieder, wie alle bisherigen Erzeugnisse dieser Fabrik, als ein
glänzender Erfolg  erwiesen. Gleich ausgezeichnet durch einfache Handhabung,
schnellen und leichten Gang sowie durch geschmackvolles Aeußere, ist eine Original
Singer Nähmaschine das wertvollste Instrument im Haushalte und eignet sich vor¬

zugsweise als das
beste and nützlichste Weihnachtsgeschenk.

A. UtzlällUAtzl', Vvrtrstor: I,. UAMler , Î opoIöplLts, kkorskoiw.

MitLi-Veieiu liouoüdürZ.
Am Stephansfeiertag den 26 . d. Mts , abends 7 Hthr findet im

Gasthof zur „alten Post " eine

mit Verlosung und Tanz-Unterhaltung
statt.

Gaben werden beim Kassier Herrn Jack und im Lokal entgegengenommcn.
Die verehrl. Mitglieder nebst deren Angehörigen, sowie Freunde des Vereins

werden zu zahlreichem Besuche freundlich eingeladen.
Eintree für Nichtmitglieder (inkl. eine Dame) 50 Pfg.

Der Borstand:
Ad . Lustnauer.

Wnterniebeksbach.
Wir beehren uns hiemit Freunde und Bekannte zu unserer am

Samstag, 27. Dezember stattfindendeng

Hlsr
in das Gasthaus zum„Wößle" dahier

freundlichst einzuladen und bitten dies als persönliche Einladung an¬
nehmen zu wollen.

Khristiarr Woth.
Karotine Wacker,

Tochter des Philipp Wacker in Schwann.

»a mvurg-AevVoi'k
Loutdawptvn stllaukeua

Oovsllksdrt«- ? 7s8v.
^usssrckoirr rsAelmüssiAe poZtckavaxksr-VerdiucluugL̂viseNeii

Hü vre —
81oktin — îvrr^ork.
llaulburx — Lalliinorv.

Ilambnrx
HamdurA
llamdur^

^Vvslinckivv.
Uarans.
Lvxivo.

Nähere Auskunft erteilt: W. G. Blaich a. Markt, F . Bizer in Neuenbürg
W . Waldmann , Kaufm. in Herrenalb, C. Schobert , Kaufm. und Karl Bott in
Wildbad. (1011)

Neuenbürg.
Am Freitag (Stephansfeiertag)

von mittags 2 Uhr ab , wozu freuudlichst
einladet

'Wank Lutz , Bierbrauer.
Calmbach.

Am Stephansfeiertag findet in
meinem Hause

Weunion
statt, wozu hiemit höfl. einladet
_ Messing zur Sonne.

Conweiler.
Am Stephansfeiertag findet in

meiner Wirtschaft bei gutbefetzter Mili-
tär-Mufik

lliiz-Wtchlliiilg
statt, wozu ergebenst einladet

Wenschker z Ochsen.

Nationale Krankenkaffe,
Zahlstelle Weuenöürg.

Diejährliche Mitglieder -Bersamm-
lung findet nächsten

Sonntag den 28. Dezember
nachmittags 1 Uhr

bei Bierbrauer A. Essig (Nebenzimme?)
statt.

Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht,
2' Verlesen des Protokolls, —
3. Neuwahl der Beamten,
4. Verschiedenes.
M . Wegen Jahresabschluß müssen

sämtliche Mitglieder ihre Quittungsbücher
vorzeigen.

Die Ortsverwaltung.
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Soss, keine ürakt. S^ 6iZ. x. 1002 80^
Ventllers, langeb'aron 6 „ „ „ 1003 „ 10„
Oeposito, Lrillant̂ iZarrs „ 1003 „ 20»
Sxtrsno, sebr kein 6 ^ » n 1003 ^ 40^
Oamdrinius, docdkeins 7 ^ ^ „ 1004 „ 20»
Msnills, extra keine 8 „ „ „ 1004 ^ 70„
Sens, äslürate keinots8 ^ ^ ^ 1005 „ —„
Monopol, onxerkeine 9 „ ^ „ 1005 „ SO,
voliois, keinste Narke 9 „ ^ „ 100S ^ 70,
Nomso, snpsrkeins 10 ^ ^ ^ 1006 „ —„

10 kknnä Rancktabalr kranco7 ^
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Mt einer Aeika-e.
Redaltion, Druck und Verlag von Chrn . Meeh in Neuenbürg.
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